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d) Abstimmung und Bera
tung der Vorschläge für 
den Export zwischen den 
Außenhandelsunterneh
men sowie den WB (Z), 
den anderen bilanzieren
den Organen und Wirt- bis 
schaftsräten der Bezirke 23. Juli 1964

e) Abstimmung und Beratung 
der Vorschläge für den 
Import zwischen den bi
lanzierenden Organen und 
den Außenhandelsunter- bis
nehmen 15. August 1964

IV. Territoriale Abstimmung und 
Bilanzierung

V. Baubilanzierung als Grund
lage für die Ausarbeitung der 
Planvorschläge

a) Abgabe der Baubedarfs
meldungen von den Be
trieben und Einrichtungen 
bzw. Planträgern an die 
bilanzierenden Organe

b) Durchführung der Bilan
zierung des Baubedarfs 
und der Baukapazitäten, 
Übergabe der Bilanzen 
von den bilanzierenden 
Organen an das Ministe
rium für Bauwesen

a) Übergabe der Orientie
rungsziffern von den WB 
(Z) und den zentralen Or
ganen, denen Betriebe und 
Einrichtungen direkt un
terstellt sind (je Betrieb), 
an die Räte der Bezirke 
(Bezirksplankommission) 
zur Vorbereitung der ter
ritorialen Bilanzierung bis
(Fbl. 0302 а bzw. 0303 a) 6. Juni 1964

b) Übergabe der Hauptkenn
ziffern des Planvorschla
ges* von den zentralgelei
teten Betrieben und Ein
richtungen und von den 
Kreislandwirtschaftsräten 
an die Räte der Kreise 
bzw. Bezirke (Fbl. 0302 b 
bzw. 0303 b)
sowie
Übergabe der Titellisten 
der Planvorschläge für die 
mittelbaren Folgeinvesti
tionen von den für die 
Folgeinvestitionen verant
wortlichen Investitionsträ
gern an den für die 
Grundinvestition verant
wortlichen Investitions- bis 
träger 16* Juli 1964

In der Zeit bis zur Ein
reichung der Planvor
schläge der Betriebe und 
Einrichtungen an ihre 
übergeordneten Organe 
erfolgt die territoriale Ab
stimmung und Beratung 
der Planvorschläge sowie 
die Abstimmung zwischen 
den Investitionsträgern 
für die Grundinvestitio
nen und den Investitions
trägern für die mittelba- 

: ren Folgeinvestitionen.

• Die .Räte der Bezirke legen fest, für welche Betriebe die 
territorialen Abstimmungen auf der Ebene des Bezirkes er
folgen.

c) Übergabe der Baulimite 
von den bilanzierenden 
Organen an die Planträger

VI. Einreichung und Durcharbei
tung der Planvorschläge der 
Betriebe

a) Übergabe der Planvor
schläge von den Betrieben 
und Einrichtungen (außer 
Landwirtschaft) an die 
WB (Z), die Wirtschafts
räte der Bezirke bzw. ihr 
übergeordnetes Leitungs
organ (einschließlich der 
Pläne der mittelbaren 
Folgeinvestitionen von den 
für die Grundinvestitionen 
verantwortlichen Investi
tionsträgern)

b) Übergabe der Planvor
schläge

— von den Betrieben und
Einrichtungen der
Landwirtschaft an die 
Produktionsleitungen 
der Kreislandwirt
schaftsräte bzw. die 
anderen übergeordne
ten Leitungsorgane

— von den Kreislandwirt
schaftsräten an die 
Bezirkslandwirtschafts
räte

c) Die Räte der Bezirke legen 
die Termine für die Über
gabe der Planvorschläge 
der Räte der Kreise in 
eigener Verantwortung 
fest.
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